
Einsenden an: Bezirksgericht Hinwil, Einzelrichter im summarischen Verfahren, Postfach, 8340 Hinwil 

 

Testamentseröffnung 
 

Beiliegend übergebe ich Ihnen ein Testament zur amtlichen Eröffnung der/des 
Verstorbenen: 

Vorname: __________________________ Name:_________________________  

Geburtsdatum: __________________________ Zivilstand: ______________________  

Todesdatum: __________________________ Sterbeort: ______________________  

Heimatort: __________________________ Staatsangehörigkeit: _____________  

zuletzt wohnhaft: _________________________________________________________  

 

Meine Personalien: 

Vorname: _________________________ Name:_________________________  

Strasse: ________________________________________________________  

Postleitzahl: ____________  Ort:________________________________________  

Telefon tagsüber: ________________________________________________________  

Bezug zur verstorbenen Person: _____________________________________________  

 

Willensvollstreckermandat und Erbschein: 

 Ich wurde im Testament (resp. Erbvertrag) als Willensvollstrecker eingesetzt. 

Ich nehme das Willensvollstreckermandat an. 

Bitte senden Sie mir ____ Exemplare des Willensvollstreckerzeugnisses. 

 Bitte stellen Sie mir nach Abschluss des Testamentseröffnungsverfahrens den 

Erbschein aus. Ich benötige ____ Exemplare. 

  Ich benötige ein Exemplar des Erbscheins für das Grundbuchamt 

(Die Ausstellung des Willensvollstreckerzeugnisses und des Erbscheins sind kostenpflichtig.) 

 

Die Namen und Adressen der mir bekannten gesetzlichen Erben (oder der allenfalls im Tes-
tament bezeichneten Personen) lauten wie folgt: 
 

Verwandtschafts-
verhältnis 

Name und Vorname 
Geburts-
datum 

Heimatort Adresse 
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Verwandtschafts-
verhältnis 

Name und Vorname 
Geburts-
datum 

Heimatort Adresse 

     

     

     

     

     

 

Erläuterungen: 

Als gesetzliche Erben kommen in Betracht: 

A. der Ehegatte bzw. der eingetragene Partner (Art. 462 ZGB) 

B. die nächsten Blutsverwandten (Art. 457 ff. ZGB) 
Als nächste Blutsverwandte und damit als 1. Stamm gelten zunächst die Nachkommen 
(Kinder, Enkel, Grossenkel etc.). Sind solche vorhanden, fällt die Erbberechtigung der 
Verwandten des zweiten und dritten Stammes dahin, da der nähere Stamm den ent-
fernteren vom Erbrecht ausschliesst. Hinterlässt der Erblasser keine Nachkommen, ge-
langt die Erbschaft an den Stamm der Eltern (2. Stamm). Ist ein Elternteil vorverstor-
ben, treten die Geschwister des Erblassers an die Stelle des verstorbenen Elternteils. 
Sind beide Eltern verstorben ohne weitere Nachkommen hinterlassen zu haben, fällt 
die Erbschaft an den Stamm der Grosseltern (3. Stamm). 

Bitte legen Sie das Originaltestament sowie eine Kopie des Todesscheins bei. 

__________________________________ _________________________________ 
Ort und Datum Unterschrift 

Beilagen: 

- ___ Testament(e) im Original  -____________________________________ 

- Kopie des Todesscheins  -____________________________________ 


